
Info-Bulletin Nr. 82 Dezember 2025 

Gemeinde Greng 

EINLADUNG ZUR 
GEMEINDEVERSAMMLUNG 

Montag, 08. Dezember 2025, 20.00 Uhr 
Gemeindesaal Greng 

Traktanden 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. Mai 2025
2. Kreditantrag - Verpflichtungskredit Mobilien Restaurant
3. Budget 2026 - Genehmigung
4. Information Finanzplan 2026-2030
5. Finanzreglement (FinR) - Ergänzung
6. Verschiedenes

Aus organisatorischen Gründen sind wir für eine Anmeldung per Telefon (026 672 18 82) oder per 
E-Mail (verwaltung@greng.ch) dankbar.

An der Gemeindeversammlung sind gemäss Art. 9 des Gesetzes über die Gemeinden alle Aktivbürger/-
innen stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde haben.  
Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. 

mailto:verwaltung@greng.ch
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Erläuterungen zu den Traktanden 
 
1. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 19. Mai 2025 

Das Protokoll kann während den Öffnungszeiten im Gemeindebüro oder auf der Webseite 
der Gemeinde www.greng.ch (unter Behörde) eingesehen werden. Die Papierform stellen 
wir auf Verlangen zu.  
 
Der Gemeinderat beantragt, das Protokoll zu genehmigen. 
 
 

2. Kreditantrag – Verpflichtungskredit Mobilien Restaurant 
 
Das Atelier Greng hat im Frühling 2025 den Betrieb aufgenommen. Laufend haben sich 
weitere Schäden aufgezeigt. Für die Kühlschubladen im Buffet gibt es keine Ersatzteile 
mehr, weshalb der Ersatz des Buffet in Betracht gezogen werden muss, wofür  
CHF 50'000.00 beantragt werden. Der im Untergeschoss befindende Weinkeller wird im 
Sommer zu warm, weshalb Weinkühlschränke benötigt werden. Hierfür werden Kosten von 
CHF 10'000.00 geschätzt. 
 
Aufteilung der Kosten: 
Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert und über die vordefinierte Anlagedauer in 
der Erfolgsrechnung abgeschrieben. 

 
10 % Abschreibung pro Jahr von CHF 60'000.00 CHF 6’000.00 
 
Der Gemeinderat beantragt, den Verpflichtungskredit Mobilien Restaurant von 
CHF 60’000.00 anzunehmen. 
 

  

http://www.greng.ch/
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3. Budget 2026

Das detaillierte Budget 2026 kann während den Öffnungszeiten im Gemeindebüro sowie
jederzeit auf der Webseite der Gemeinde eingesehen werden. Nachfolgend finden sie
lediglich die wichtigsten Eckpunkte nummeriert gemäss detailliertem Bericht Budget
2026.

1 Auf einen Blick (Management Summary)

Bei einem budgetierten Aufwand von CHF 2'129'160.12 und einem Ertrag von 
CHF 1'622'231.67 rechnen wir im Gesamthaushalt im Jahr 2026 mit einem 
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 506'928.45. Das Defizit kann durch 
den vorhandenen Bilanzüberschuss (Eigenkapital) gedeckt werden. 

Steuern, Pflichtersatzabgaben und Gebühren 2026 
Die Steuern und Gebühren bleiben im 2026 unverändert. 

Investitionsrechnung 2026 
Das Budget der Investitionsrechnung 2026 rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 382'595.20. 

1.2 Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr in der Erfolgsrechnung 

5 - Gesundheit: 
Gesundheitsnetz See: Anstieg an Pauschalentschädigungen, Anschaffungen in den 

Heimen, Tierpark und Spitex. 
Soziale Sicherheit: Neue Beiträge an die Finanzierung der Ergänzungsleistungen zur IV. 

6 - Verkehr: 
Regionalverkehr: Anteil an Postauto. 

Gesamthaushalt
CHF - 506'928.45

Allgemeiner Haushalt 
CHF - 506'928.45

Spezialfinanzierungen
ausgeglichen

Entnahme aus 
gebührenfinanzierte 

Spezialfinanzierungen
CHF 44'471.55

Wasserversorgung
- CHF 48'343.14

Abwasserbeseitigung
CHF 9'764.96

Abfallentsorgung
- CHF 5'893.37
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9 – Finanzen und Steuern: 
Steuern: Die Steuererträge von natürlichen und juristischen Personen 

basieren auf kantonalen Angaben und Schätzungen ohne Einbezug 
der PSKF-Massnahmen (Programm zur Sanierung der 
Kantonsfinanzen). 

Interkommunaler 
Finanzausgleich: Der Beitrag an den Ressourcenausgleich von CHF 617'069.00 

(Budget 2025: CHF 616'445.00) steigt um CHF 624.00. 
Aufwertungsreserve: Die durch HRM2 gebildete Aufwertungsreserve des allgemeinen 

Haushaltes kann zur Entlastung des zusätzlichen 
Abschreibungsaufwandes linear während 10 Jahren aufgelöst 
werden. Hierfür wurden CHF 155'823.70 vorgesehen. 

1.3 Erläuterung zum Investitionsprogramm 

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2026 – 2030 wurde durch den Gemeinderat 
überarbeitet. Das Budget der Investitionsrechnung 2026 rechnet mit Nettoinvestitionen von 
CHF 382'595.20. 

Die im Budget der Investitionsrechnung ausgewiesenen Projekte werden oder wurden bereits 
anhand eines separaten Verpflichtungskredites durch die Gemeindeversammlung genehmigt. 

2.2 Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis 

in CHF
Budget 2026

Davon Allg. 
Haushalt

und Spezial-
finanzierung Rechnung 2024

+ Ertragsüberschuss + 9000 0.00 0.00 0.00 254'081.54

- Aufwandüberschuss - 9001 506'928.45 506'928.45 0.00 0.00

+ Betriebsgewinn
+3510, ohne 
3510.00 60'000.00 0.00 60'000.00 83'465.61

- Betriebsverlust
-4510, ohne 
4510.00 101'943.87 0.00 101'943.87 105'938.45

+ Aufwand für Abschreibungen 
und WB

+33x, 364, 365, 
366, 383, 387 150'516.82 101'073.69 49'443.13 132'923.04

- Auflösung passiv. 
Investitionsbeiträge

-466 19'541.82 7'489.74 12'052.08 19'521.47

+ Einlage in Fonds und 
Spezialfinanzierungen

+350, 3510, 3511 
ohne 3510.01 23'600.00 0.00 23'600.00 24'833.77

- Entnahme aus Fonds und 
Spezialfinanzierungen

-450, 4510, 4511 
ohne 4510.01 26'127.68 0.00 26'127.68 37'823.52

- Entnahme aus dem EK -489 155'823.70 155'823.70 0.00 155'823.70

Selbstfinanzierung -576'248.70 -569'168.20 -7'080.50 176'196.82

382'595.20 170'433.20 212'162.00 263'206.59

Finanzierungsüberschuss -958'843.90 -739'601.40 -219'242.50 -87'009.77

Selbstfinanzierungsgrad -150.62% -333.95% -3.34% 66.94%

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
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3 Erfolgsrechnung 

3.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung 
(1-stellige Kontenstufe) 

4 Investitionsrechnung 

4.2 Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung 
(1-stellige Kontenstufe) 

5 Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2026 zu 
genehmigen. 
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4. Information Finanzplan 2026-2030 

 
An der Gemeindeversammlung wird über den Finanzplan informiert. 

 
 
5. Finanzreglement (FinR) - Ergänzung 

 
Während der Erarbeitung/Annahme unseres Finanzreglements im Herbst 2020 hat das Amt für 
Gemeinden den Artikel 9 Abs. 4 mit dem folgenden Wortlaut ergänzt: 
«Geringfügige Nachtragskredite unter ____ Franken müssen nicht aufgelistet werden.» 
Leider wurde dieser Satz in unserem Finanzreglement nicht berücksichtigt. So muss jede nicht 
resp. zu tief budgetierte Position in der Nachtragskreditkontrolle einzeln aufgelistet und von der 
Versammlung bestätigt werden. Im Jahresabschluss 2024 wären 77 Positionen unter die 
vorgesehene Limite gefallen und hätten nicht aufgelistet werden müssen. 
 
Der Gemeinderat möchte den Artikel 9 Abs. 4 folgendermassen ergänzen: 
«Geringfügige Nachtragskredite unter 8'000.00 Franken müssen nicht aufgelistet werden.» 
 
Mit der Ergänzung erfüllen wir den vom Kanton geforderten Standard. 
 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung der Ergänzung 
Finanzreglement zuzustimmen. 
 
 

6. Verschiedenes 
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Mitteilungen 

 
♦ Bevölkerungsstatistik im November 2025 

Total Einwohnerinnen und Einwohner 182 
- davon Schweizerinnen und Schweizer  154 
- davon Ausländerinnen und Ausländer 28 
Geburten 0 
Todesfälle 3 
 
Stimmberechtigte Schweizer/innen 129 
Stimmberechtigte Auslandschweizer/innen 5 
Stimmberechtigte Ausländer/innen Gemeindeebene 12 
 
 
 

♦ Voraussichtliche Daten für Abstimmungen im Jahr 2026 
8. März  14. Juni 27. September 8. November 29. November 
 
8. März - Gemeinderatswahlen  
8. November - Kantonale Wahlen (Grosser Rat, Staatsrat und Oberamtspersonen) 
 
 
 

♦ Hallen-, Schwimm- und Strandbad der Region Murten 
Beim Kauf einer Saisonkarte erhalten die Einwohner/innen von Greng einen Rabatt 
von 10 % (Wohnsitzbestätigung oder Ausweis vorweisen). 
 
 
 

♦ Kehrichtentsorgung 
 
Bitte kein Grüngut neben der Kehrichtstation deponie-
ren. Zerkleinertes Grüngut gehört vollständig in die da-
für vorgesehenen Container. 
 
 
 
 
 
 
Bitte den Grüncontainer so befüllen, dass der Deckel voll-
ständig schließt. Zerkleinerte Zweige schaffen mehr Platz für 
Grüngut. 
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 Trinkwasserqualität 
Die Gemeinde bezieht das Trinkwasser von der Gemeinde Courgevaux 
und IB-Murten.  
 
Zweimal jährlich werden Wasserproben durch das Amt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen in Freiburg analysiert. Alle Proben entsprachen den chemischen 
und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung für Trinkwas-
ser. Die Untersuchung der Probenahmen vom 13.11.2025 weist folgendes Resultat 
aus: 
 
Physikalisch-chemische Analysen 
Parameter Einheit Ergebnis Toleranzwerte 
Leitfähigkeit (20°C)  uS/cm 438   +/- 9  
Trübung UT/F 0.18  +/- 0.03 max. 1 
Nitrit Mg/L <0.05 max. 0.10 
Nitrat mg/L 9       +/- 1 max. 40 
Ammonium Mg/L <0.05 max. 0.10 
Calcium Mg/L 71     +/- 3  
Magnesium Mg/L 10     +/- 0  

 
Mikrobiologische Analysen 
Parameter Einheit Ergebnis Toleranzwerte 
Aerobe mesophile Keime KBE/ml 58 max. 300 
Escherichia coli KBE/100 ml 0 max. 0 
Enterococcus spp. KBE/100 ml 0 max. 0 

 
Gesamthärte in französischen Härtegraden – 21.9 fH°         (über 25 fH°  =  hart) 
 
Die Analysen sind auf www.greng.ch unter Informationen – Trinkwasser einsehbar.  
 
 

♦ Ortsbus 
 
Bald ist es soweit – ab dem 14. Dezember wird unsere Gemeinde an den öffentlichen 
Verkehr angeschlossen. 
 
Viele wissen es bereits, doch wir möchten es noch einmal freudig in Erinnerung rufen: 
Dieser Schritt bringt uns allen mehr Mobilität, Komfort und neue Möglichkeiten. 
 
Wir freuen uns auf diesen wichtigen Moment!  
Die Gemeindeverwaltung bietet Ihnen gerne Hilfestellung bei allen Fragen rund um 
die Nutzung des neuen Angebotes. 
 
 

♦ Rückschnitt von Pflanzen und Sträucher  
Bäume und Hecken entlang der Gemeinde- und Kantonalstrassen sowie Trottoirs 
sind gemäss kantonalem Strassengesetz bis zum 1. November eines jeden Jahres 
zurückzuschneiden. Insbesondere dürfen die Hecken nicht über die Trottoirs und 
Strassenränder hinausragen.  
 

http://www.greng.ch/
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Im Sinne einer guten Verkehrssicherheit für Fussgänger und alle anderen Verkehrs-
teilnehmer, bitten wir alle Eigentümer, dies nach Bedarf während des gesamten Jah-
res vorzunehmen. Wir bitten die Eigentümer, den Schnitt grosszügig vorzunehmen. 
 
Die Übersicht darf insbesondere bei gefährlichen Strassenstellen, Kreuzungen,  
Kurven und Einmündungen nicht beeinträchtigt werden. Zudem dürfen die Pflanzen 
die Verkehrssignalisationen, Strassenbezeichnungen, Hausnummern, Hydranten 
und öffentliche Beleuchtungen nicht verdecken. Bitte beachten Sie die Vorgaben auf 
unserer Homepage www.greng.ch - Informationen - Bauwesen  

https://www.greng.ch/inhalte/user_upload/17.08.2018_Schneiden_von_Hecken_und_Baeumen.pdf
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♦ Pro Senectute hilf Ihnen bei Ihrer Steuererklärung!  
 
Dieses Angebot richtet sich an Personen ab 60 Jahren, die im Kanton Freiburg woh-
nen und eine einfache Steuererklärung haben (keine Zweitimmobilien, keine Wert-
schriften, keine effektiven Kosten). 
Das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung ist oft stressig und mehr eine lästige Pflicht, als 
alles andere. Wenn Sie nicht wissen, welche Abzüge Sie machen sollen oder einfach 
Angst haben, einige zu vergessen, ist der Steuererklärungsdienst für Sie da! 
Damit das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung keine Belastung mehr sein muss, bietet 
Ihnen Pro Senectute Freiburg die Gelegenheit, Ihre Steuererklärung von einem er-
fahrenen Freiwilligen ausfüllen zu lassen. Sie möchten nicht nach Freiburg fahren? 
Kein Problem! Unsere Freiwilligen kommen auch zu Ihnen nach Hause. 
 
Für das Jahr 2026 findet der Steuererklärungsdienst vom 2. Februar 2026 bis zum 
30. April 2026 statt. Terminvereinbarung ab 19. Januar 2026 nur telefonisch. 
 
Für weitere Informationen verlangen Sie bitte den Flyer unter 026 347 12 92 oder  
026 347 12 40.  
 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8h30-11h30 / 13h30-16h30. 
Pro Senectute Freiburg – Passage du Cardinal 18, 1700 Fribourg 
www.fr.prosenectute.ch 
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♦ Gemeindeverwaltung
Die Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Greng sind wie folgt:

Montag 16.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag 08.30 – 11.30 Uhr 
Donnerstag 08.30 – 11.30 Uhr 

Ausserhalb der Öffnungszeiten: Termin nach Vereinbarung 

Telefon: 026 672 18 82 – verwaltung@greng.ch – www.greng.ch 

Öffnungszeiten über die Festtage 

Das Büro ist vom 24. Dezember 2025 – 2. Januar 2026 geschlossen. 

Ab Montag, 5. Januar 2026 sind wir gerne wieder für Sie da.  

In dringenden Fällen wenden Sie sich an folgende Personen: 
Ammann Markus Hediger Natel 079 651 89 72 
Gemeindeschreiberin S. Hayoz Natel 079 569 00 19 

Agenda 

Weihnachtsumtrunk 18.00 Uhr 

Gemeindeversammlung 20.00 Uhr 

Weihnachtsmarkt Murten 

Murten Licht-Festival 

Solennität Murten  

6. Dezember 2025

08. Dezember 2025 

12. - 14. Dezember 2025 

21. Jan. bis 1. Feb. 2026 

22. Juni 2026

31. Juli 2026 Bundesfeier Greng 

mailto:verwaltung@greng.ch
http://www.greng.ch/
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Gemeinderat 
 
Markus HEDIGER    Finanzen, Vertretung nach aussen,  
Ammann     allgemeine Verwaltung,  

Liegenschaften Gemeinde 
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 
 

markus.hediger@greng.ch   Stellvertretung: Michela MORDASINI 
 
 
Michela MORDASINI   Raumplanung, Bauwesen, Verkehr, Strassen, 
Vize-Präsidentin    Friedhof/Bestattungswesen, Landwirtschaft 
 
michela.mordasini@greng.ch   Stellvertretung: Markus HEDIGER 
 
 
Markus FABEL    Bevölkerungsschutz, Feuerwehr, Militär, 
      Energie, Gewässer, Kehrichtwesen, Umwelt 
 
markus.fabel@greng.ch    Stellvertretung: Barbara WÜTHRICH 
 
 
Heike ROLLA    Gesundheitswesen, Soziales, 
      Gemeindeprojekte 
 
heike.rolla@greng.ch    Stellvertretung: Markus FABEL 
 
 
Barbara WÜTHRICH   Bildung, Fremdbetreuung Kinder,  
      Sport, Kultur 
 
barbara.wuethrich@greng.ch   Stellvertretung: Heike ROLLA 
 
 
Gemeindeverwaltung 
verwaltung@greng.ch    www.greng.ch  
Telefon 026 672 18 82   De Castella-Platz 19, 3280 Greng 
 
Sylvia Hayoz    Büroöffnungszeiten: 
Gemeindeschreiberin   Montag  16.00 – 18.30 Uhr  
sylvia.hayoz@greng.ch   Dienstag 08.30 – 11.30 Uhr 
Beatrice Wacker    Donnerstag 08.30 – 11.30 Uhr 
Finanzverwalterin    oder gemäss telefonischer Vereinbarung 
beatrice.wacker@greng.ch     
 
Wasserwart Gemeinde Greng  Markus Hediger Telefon 079 651 89 72 

mailto:markus.hediger@greng.ch
mailto:michela.mordasini@greng.ch
mailto:markus.fabel@greng.ch
mailto:heike.rolla@greng.ch
mailto:barbara.wuethrich@greng.ch
mailto:verwaltung@greng.ch
http://www.greng.ch/
mailto:sylvia.hayoz@greng.ch
mailto:beatrice.wacker@greng.ch
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https://uploads-ssl.webflow.com/62d543ecb24bb2b0611cac3f/62f374380d180f5d26122bf5_Containerreinigungsdienst.pdf
https://www.haldimannag.ch/services/containerservice


WEIHNACHTSTISCHE 
FEIERN SIE IM SINNE DES TEILENS!

Informationen und Anmeldung :  
Pro Senectute Freiburg

026 347 12 93 / sportetformation@fr.prosenectute.ch
 

Sie sind Senior
und möchten ein

geselliges Festessen
in Ihrer Nähe

geniessen?
 

Möchten Sie zwischen
dem 15. und 28.

Dezember einen Senior
für ein Festessen  zu

Hause einladen ?
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